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Dritter Abschnitt
Beschwerde

§ 296
• Zulässigkeit

(1) Die Beschwerde ist gegen alle von den Gerichten in 
Verfahren erster Instanz erlassenen Beschlüsse zulässig, 
soweit das Gesetz sie nicht ausdrücklich einer Anfechtung 
entzieht.

(2) Auch Zeugen, Sachverständige und andere Personen 
können gegen Beschlüsse, durch welche sie betroffen 
werden, Beschwerde erheben.

(3) Beschlüsse des Gerichts, die in der Hauptverhandlung 
der Urteilsfällung vorausgehen, unterliegen nicht der Be
schwerde. Ausgenommen sind Beschlüsse über Verhaf
tungen, die einstweilige Unterbringung, Beschlagnahme, 
Durchsuchung, Arrestbefehl oder Straffestsetzungen sowie 
alle Entscheidungen, durch welche dritte Personen be
troffen werden.

§ 297
Einlegung und Einlegungsfrist

(1) Die Beschwerde ist binnen einer Woche bei dem 
Gericht, von dem der angefochtene Beschluß erlassen ist, 
zu Protokoll der Geschäftsstelle oder schriftlich einzulegen.

(2) Die Frist läuft bei den in Anwesenheit des Be
schwerdeführers verkündeten Beschlüssen von der Ver
kündung, in anderen Fällen von der Zustellung ab.

(3) Hält das Gericht, dessen Beschluß angefochten wird, 
die Beschwerde für begründet, so ist ihr abzuhelfen; 
anderenfalls ist die Beschwerde innerhalb von drei Tagen 
dem Beschwerdegericht vorzulegen.
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